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Neues vom Bundesgericht 
2C_385/2020: In diesem Entscheid vom 25. Juni 
2020 hatte das Bundesgericht über die Steuerbe-
freiung einer von Todes wegen errichteten Stiftung 
wegen Gemeinnützigkeit zu befinden. Der Stiftung 
wurde die Steuerbefreiung verweigert. Zwar liege 
der Zweck im Allgemeininteresse, es fehle aber an 
der Uneigennützigkeit der Stiftung. Denn eine sol-
che fehle, wenn ausschliesslich oder neben ge-
meinnützigen Zielen Sonderinteressen ihrer Stif-
tungsräte verfolgt werden. Aufgrund der zwei be-

trächtlichen Darlehen der Stiftung an ihre Stif-
tungsratsmitglieder verneinte das Bundesgericht 
die Uneigennützigkeit in diesem Fall. Das massge-
bende Problem seien dabei nicht die Darlehen an 
sich, sondern vielmehr die Stellung der darlehens-
nehmenden Personen als Stiftungsräte und die 
Höhe der Darlehen im Verhältnis zum Stiftungsver-
mögen. Damit entstehe der Anschein, dass sich 
die Stiftung nicht dauerhaft ihrer Tätigkeit im All-
gemeininteresse widmen könne.  � Û

Die Motion Noser – ein politischer Vorstoss mit 
Sprengkraft

Sollen gemeinnützige organisationen ihre Steu-
erbefreiung verlieren, wenn sie sich in den po-

litischen Diskurs beziehungsweise den demokrati-
schen Dialog einbringen? Diese Frage wirft die Mo-
tion Noser auf. Nach dem Gesetz sind juristische 
Personen, die gemeinnützige Zwecke verfolgen, 
von der Steuerpflicht befreit. Hinsichtlich politi-
scher Tätigkeit hält das Kreisschreiben Nr. 12 der 
Eidgenössischen Steuerverwaltung fest, dass orga-
nisationen mit einem ausschliesslich politischen 
Zweck nicht gemeinnützig sind und aus diesem 
Grund nicht von den Steuern befreit werden kön-
nen. Stellt das politische Engagement den eigentli-
chen Zweck einer organisation dar, so wird keine 
Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit gewährt. 
Dies ist geltende Praxis in allen Kantonen. Damit 
ist das Kernanliegen der Motion bereits in der 
langjährigen, konstanten Praxis der Steuerbehör-
den fest verankert. Dies hält auch der Bundesrat in 
seiner Stellungnahme zur Motion vom 18. Novem-
ber 2020 fest. Gleichzeitig kommt es allerdings oft 

vor, dass der gemeinnützige Zweck einer organisa-
tion auch die Teilnahme am politischen Diskurs 
und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit erfor-
dert. In solchen Fällen ist ein politisches Engage-
ment gerade vom gemeinnützigen Zweck mitum-
fasst. Verunmöglicht man den gemeinnützigen Stif-
tungen und Non-Profit-organisationen (NPo) die 
Teilnahme am demokratischen Diskurs, so besteht 
dort die Gefahr, dass auch deren immenses Fach-
wissen in den unterschiedlichen Sachgebieten ver-
loren geht. Denn aufgrund ihrer ausgeprägten 
Kompetenzen und Erfahrungen leisten gemeinnüt-
zige Stiftungen und NPo einen wesentlichen Bei-
trag zur Findung sachgerechter Lösungen gesell-
schaftlich relevanter Fragestellungen und Pro-
bleme. Am 10. Dezember 2020 überwies der Stän-
derat die Motion an seine Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben. Diese hat am 19. April 2021 
mit sieben zu fünf Stimmen bei einer Enthaltung 
die Ablehnung der Motion beantragt. Nun geht das 
Geschäft in den Ständerat. � Û

Viel in Bewegung
Aktuelle Entwicklungen im Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht
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Aktuelle politische Geschäfte

G leich mehrere politische Geschäfte mit weitrei-
chenden Folgen für den Stiftungs- und 

NPo-Sektor sind im Gange: 

Revision AIA: Das Schweizer Recht sah beim auto-
matischen Informationsaustausch in Steuersachen 
(AIA) für gemeinnützige Stiftungen und Vereine bis-
lang Ausnahmen vor. Auf internationalen Druck hin 
wollte der Bundesrat diese streichen. Dies hätte 
gravierende Folgen. Nachdem der Revisionsvor-
schlag in der Schweiz auf heftigen Widerstand ge-
stossen war, sah der Bundesrat von einer Strei-
chung der Ausnahmen ab. Nun sind das Staatsse-
kretariat für Finanzfragen (SIF) und die Stiftungs-
verbände im engen Kontakt und streben eine Än-
derung der Standards der organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(oECD) an. Diese sollen mit einer Ausnahmerege-
lung für gemeinnützige Stiftungen und Vereine er-
gänzt werden. 

Parlamentarische Initiative Luginbühl: Leider blieb 
nicht viel von der ursprünglichen Vorlage übrig. 
Die Rechtskommission des Ständerats (RK-S) be-
schloss nämlich an ihrer Sitzung vom 3. September 

2020, nur die in der Vernehmlassung unbestritte-
nen Punkte aufzunehmen (optimierung der Stifter-
rechte und die Vereinfachung von Änderungen der 
Stiftungsurkunde). Auch wurde die Regelung über 
die angemessene Honorierung von Stiftungsräten 
und Vorständen gestrichen, obwohl sich alle teil-
nehmenden Parteien für eine solche ausgespro-
chen haben. Am 23. Februar 2021 hat die RK-S den 
Entwurf zur Änderung des Zivilgesetzbuchs und 
den dazugehörigen Bericht angenommen. Die Vor-
lage wird nun dem Bundesrat zur Stellungnahme 
und an den Ständerat zur Beratung überwiesen. 
Das Geschäft wird frühestens in der Sommersessi-
on 2021 beraten. 

Das neue Datenschutzgesetz (DSG): Das neue DSG 
wird voraussichtlich Mitte 2022 in Kraft treten. 
Zurzeit arbeitet der Bundesrat die Verordnung zum 
DSG aus. Dieses Datum ist für Stiftungen und NPo 
sehr wichtig. Denn sämtliche Übergangsbestim-
mungen wurden gestrichen. Demnach würden die 
neuen datenschutzrechtlichen Anforderungen be-
reits ab Mitte 2022 gelten. Daher tun Stiftungen 
und NPo gut daran, die Anpassungen jetzt vorzu-
nehmen. � Û

Gute Mehrwertsteuer-Neuigkeiten für gemein-
nützige Institutionen, Sport- und Kulturvereine

M it der Parlamentarischen Initiative von Natio-
nalrat olivier Feller soll die Mindestumsatz-

grenze für Sport- und Kulturvereine angehoben 
werden. Damit sollen mehr nicht gewinnstrebige, 
ehrenamtlich geführte Sport- und Kulturvereine 
sowie gemeinnützige Institutionen von der Mehr-
wertsteuerpflicht befreit werden. Von der Steuer-
pflicht ist gemäss Art. 10 Abs. 2 lit. c Mehrwert-
steuergesetz befreit, wer als nicht gewinnstrebiger, 
ehrenamtlich geführter Sport- oder Kulturverein 
oder als gemeinnützige Institution innerhalb eines 
Jahres weniger als 150'000 Schweizer Franken Um-
satz aus Leistungen erzielt, die nicht von der Mehr-
wertsteuer ausgenommen sind. Diese Umsatzgren-
ze soll angehoben werden. Der Entwurf sieht vor, 

dass die Umsatzgrenze auf 200'000 Franken ange-
hoben wird. Eine Minderheit beantragte die Anhe-
bung auf 300'000 Schweizer Franken. Auch Vertre-
ter des Stiftungs- und NPo-Sektors befürworteten 
den Minderheitenantrag. So wurde argumentiert, 
dass die Grenze von 200'000 Franken leicht über-
schritten wird und viele der eigentlich zu begünsti-
genden organisationen weiterhin steuerpflichtig 
bleiben. So würden von der neuen Regelung ledig-
lich 106 organisationen profitieren. Wichtig ist, 
dass sich diese Sport- und Kulturvereine weiterhin 
freiwillig der Mehrwertsteuer unterstellen können. 
Die Kommission hält mit ihrem Entscheid vom 13. 
April 2021 an ihrem Entwurf fest und schlägt eine 
Anhebung auf 200'000 Schweizer Franken vor. �Û
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